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Entschließung 

des Nationalrates vom 5. Juni 2007 

betreffend Regelungsinhalt der Deponieverordnung 2007 

Die geplante Deponie V 2007 des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft soll die Behandlung von 
Asbestabfällen gemäß der EU-Ratsentscheidung 2003/33/EG in der Weise 
regeln, dass Asbestzement und andere Asbestabfälle auf Deponien ohne 
Ausstufung abgelagert werden dürfen, sofern diese Abfälle in eigenen baulich 
getrennten Kompartimentsabschnitten abgelagert werden, sie weiters keine 
gefährli<;hen Stoffe enthalten, die Oberflächenabdeckung des 
Kompartimentsabschnitts ein Freisetzen von Fasern dauerhaft verhindert, keine 
Arbeiten vorgenommen werden, die zu einer Freisetzung von Asbestfasern 
fuhren können sowie die Behörde und der Betreiber geeignete Maßnahmen 
ergreifen müssen, um zu verhindern, dass Menschen in Kontakt mit den 
Asbestabfällen kommet:l . 
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